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Neue Mitglieder der SKöF

Der Vorstand hat in seiner letzten Sitzung statutengemäss folgende neue
Mitglieder in unseren Verband aufgenommen:

Lega ticinese contro la tubercolosi e le malattie polmonari, 6900 Massagno,
TI; Service social du Jura Bernois, 2608 Courtelary, BE; Ligue valaisanne

pour la lutte contre la tuberculose et les maladies pulmonaires, 1950 Sion,
VS; Sozialdienst Briigg, 2555 Briigg b. Biel, BE; Fürsorgebehörde, 4461
Bockten, BL; Invalidenverband St. Gallen-Appenzell, 9000 St. Gallen, SG;
Cuntün da Tschlin, 7559 Tschlin, GR; Jugendsekretariat Winterthur-Land,
8400 Winterthur, ZH.

Austritt
Sozialdienst für das Amt Willisau, 6130 Willisau, LU.

AUS KANTONEN UND GEMEINDEN

Herbsttagung 1989 der KöF Thurgau

In einem umfassenden Referat wies Dr. Urs Haubensak, Departementssekretär
des Justiz-, Polizei- und Fürsorgedepartementes des Kantons Thurgau -

im Rahmen der diesjährigen Herbstkonferenz der thurgauischen öffentlichen
Fürsorge, zu welcher sich unter der Leitung ihres Präsidenten Alfred Küpfer,
Sirnach, knapp hundert Mitglieder im Saal des Hotels Kreuzstrasse einfanden

-, darauf hin, dass sich Amtsgeheimnis und Schweigepflicht stets im
Spannungsfeld und an der Schnittstelle zwischen dem Recht der Öffentlichkeit

auf Information und dem Recht zur Verschwiegenheit über dienstliche
Angelegenheiten bewegen. Bezüglich Auswirkungen der Datenschutzgebung
sei es Aufgabe der Gemeinden, in deren Verwaltungsbereich einen vernünftigen

Ausgleich zwischen den Interessen des Persönlichkeitsschutzes der Bürger

und dem öffentlichen Interesse an Informationen zu finden.
Man habe ihm ein schwieriges Thema gegeben, betonte Dr. Urs Haubensak,

Departementssekretär des Justiz-, Polizei- und Fürsorgedepartementes
des Kantons Thurgau, sei doch gar eine Bundesrätin über das Amtsgeheimnis
und die Schweigepflicht gestolpert. Das Thema sei schwierig - und man
könne darüber stolpern - weil es alles andere ist als einfach und klar. Derjenige,

der ein Amtsgeheimnis verletze oder nicht, müsse sich oft innert
Sekunden entscheiden, ob er Auskunft geben soll, muss oder darf. Eine eindeutige

Anleitung stehe ihm dabei nicht zur Verfügung. Habe sich der
Betreffende falsch entschieden, so müsse er mit Sanktionen rechnen. Dabei
könne er einerseits wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses (Art. 320
Strafgesetzbuch) bestraft werden, und dazu kämen dann noch Disziplinarmass-
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